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Hygienekonzept (Stand 2/2022) 
Kulturverein Schlierbacher Theaterstub´ 

 
Wir von der Theaterstub Schlierbach halten uns an die 
Hygieneverordnungen des Sozialministeriums Baden-Württemberg und der 
Stuttgarter Behörden, sowie an die Empfehlungen des Landesverband 
Amateurtheater Baden-Württemberg e.V. 
 
Wir wollen weiterhin das Möglichste tun, um eine Ausbreitung des Corona-
Virus einzudämmen und tragen dabei größtmögliche Sorge für Ihre 
Gesundheit sowie für die unserer Spieler*innen und Mitarbeiter*innen. 
 
Allgemeines 
Wenn Sie sich unwohl fühlen und/oder Erkältungssymptome haben, dann 
bitten wir Sie dringend, vom Vorstellungsbesuch Abstand zu nehmen und 
stattdessen einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen. 
 
Bitte installieren Sie die Corona-Warn-App der Bundesregierung oder die 
CovPass-App auf Ihrem Smartphone. 
 
Persönliche Daten  
Um im Verdachtsfall die Nachverfolgung der Infektionsketten sicherstellen 
zu können, sind wir als Veranstalter verpflichtet, eine Teilnehmerliste zu 
führen. Das schreibt die Corona-Verordnung des Sozialministeriums 
Baden-Württemberg vor. Aus diesem Grund müssen wir Sie bitten, beim 
Besuch der Veranstaltung Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihre 
Telefonnummer zu hinterlegen.  
Am Veranstaltungsabend selbst sind unsere Besucherinnen und Besucher, 
sowie alle Bühnenmitarbeiter verpflichtet, sich per App einzuloggen. 
Bitte haben Sie Ihren Personalausweis mit dabei.  
Die Teilnehmerlisten führen wir nach Art. 5 DSGVO unter Einhaltung 
datenschutzrechtlicher Grundsätze und löschen sie nach Außerkrafttreten 
der Corona-Kontakt und Betriebsbeschränkungsverordnung wieder. 
 
 
 



Seite 2 von 3 

Mund-Nase-Schutz 
Innerhalb unseres Veranstaltungsgebäudes, und während der 
Vorstellungen ist es vorgeschrieben, einen Mund-/Nasenschutz (FFP2) zu 
tragen. 
 
Einhalten der allgemeinen Hygieneregeln  
Diese sollten Sie natürlich auch beim Theaterbesuch einhalten. Waren Sie 
bitte mit Rücksicht auf die anderen Besucherinnen und Mitarbeiterinnen die 
Nies- und Hustenetikette, halten Sie bitte ausreichend Abstand zu den 
anderen Menschen um Sie herum (mindestens 1,50Meter), und natürlich: 
Händewaschen nicht vergessen!  
Vor Ort erinnern Hinweisschilder an die Hygieneregeln. 
 
Getestet Geimpft Genesen – 2G/2G+: Dies sind momentan die 
Voraussetzungen für den Vorstellungsbesuch: 
 
2G - Geimpfte müssen ihren digitalen Impfnachweis vorlegen, aus dem 
hervorgeht, dass die vollständige Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. 
Vollständig bedeutet: Es muss auch die zweite Dosis verabreicht worden 
sein, wenn für einen Impfstoff zwei Dosen vorgesehen sind (z. B. bei 
Biontech, Moderna und Astrazeneca). 
 
2G - Genesene müssen ein positives PCR-Testergebnis vorweisen, das 
mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist. Nach dem Ablauf 
von sechs Monaten verfällt jedoch ihr Status als Genesener, das heißt, sie 
brauchen ab diesem Zeitpunkt wieder ein negatives Testergebnis oder eine 
Impfung. 
 
2G - Genesene Geimpfte gelten schon nach der ersten Impfung als 
vollständig geimpft. Als Nachweis benötigen sie ein positives PCR-
Testergebnis, das mindestens 28 Tage alt sein muss, aber auch älter als 
sechs Monate sein darf. Außerdem benötigen sie einen Impfausweis oder 
ein ähnliches Dokument, aus dem hervorgeht, dass sie vor mehr als zwei 
Wochen einmal geimpft wurden. 
 
2G+ Geimpfte und Genesen müssen ein negatives Testergebnis 
vorweisen. Der Test darf nicht länger als 24 Stunden zurückliegen. Das 
Ergebnis muss von einer offiziellen Teststelle schriftlich oder digital 
bestätigt werden. Außerdem ist ein amtliches Ausweisdokument 
mitzuführen.  
Bitte beachten Sie: Ob ein Schnell- oder PCR-Test notwendig ist, wird 
über die ab 16. September 2021 geltende Ampelregelung des Landes 
Baden-Württemberg bestimmt. Schnelltests bei uns vor Ort können 
wir leider nicht akzeptieren. 
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Vorstellung  
Vor Beginn hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten (Formular/Luca/Corona-
Warnapp) und zeigen Ihren jeweiligen Nachweis (2G/3G). Bitte beachten 
Sie das Wegeleitsystem vor Ort. 
 
Sanitäre Einrichtungen 
Bitte nur einzeln eintreten – Im Foyer des Theaters sind die sanitären 
Einrichtungen geöffnet. Auf Grund der Enge darf sich jeweils nur eine 
einzige Person in der jeweiligen sanitären Einrichtung aufhalten, um 
ausreichend Abstand zu gewährleisten.  
 
Hände waschen – An den Waschbecken finden Sie Seife zur gründlichen 
Reinigung Ihrer Hände. Desinfektionsspender finden Sie im 
Eingangsbereich. 
 
 
Einlass 
Sie können immer ausreichend Abstand zu Ihren Mitbesucher*innen halten. 
Die Spielstätten öffnen jeweils ca. 60 Minuten vor Beginn der Vorstellung so 
dass der Einlass ohne Drängen ablaufen kann.  
Es besteht Maskenpflicht (OP-Masken oder FFP2-Masken), freie Platzwahl 
und durch die reduzierten Plätze ausreichend Abstand.  
 
Seien Sie versichert 
Alle neuralgischen Punkte bzw. Bereiche in unseren Räumlichkeiten 
werden täglich gereinigt und desinfiziert. 
Alle medizinischen Empfehlungen, die die Behörden bezüglich des 
Umgangs und der Zusammenarbeit mit anderen Personen geben, setzen 
wir um, kontrollieren sie täglich bzw. aktualisieren sie entsprechend. 
 
Weitere Details und aktuelle Änderungen entnehmen Sie bitte der aktuellen 
Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg unter 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/ 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir unsere Einlasskontrollen tagesaktuell 
auf die geltenden Bestimmungen anpassen müssen. 
 
 
Viel Spaß bei unseren Vorstellungen 
Kulturverein Schlierbacher Theaterstub´ 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/

